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1. Erfordernis und Zweck  
 

Ziel der EU-Umgebungslärmrichtlinie (EU-Richtlinie 2002/49/EG) ist es, schädliche Aus-

wirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu min-

dern. Die Richtlinie betrachtet die großen Lärmquellen von Umgebungslärm: Haupt-

verkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume. Dabei 

verfolgt die Richtlinie einen dreistufigen Ansatz: 

1. Die Belastung durch Umgebungslärm wird ermittelt und in Lärmkarten darge-

stellt. 

2. Die Öffentlichkeit wird über Umgebungslärm und seine Auswirkungen informiert. 

3. Für Belastungsbereiche werden Aktionspläne ausgearbeitet. Aktionspläne sol-

len Lärmproblemen entgegenwirken und Lärmauswirkungen regeln. Sie können 

Maßnahmen zur Lärmminderung enthalten. Ruhige Gebiete sollen gegen eine 

Zunahme des Lärms geschützt werden. Die Öffentlichkeit kann bei der Aktions-

planung mitwirken. 

Kommunen mit Straßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 8.200 Kfz/24h haben 

nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Umsetzung in deutsches Recht mit den Pa-

ragrafen § 47a-f des Bundesimmissionsschutzgesetzes einen Lärmaktionsplan aufzu-

stellen. 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Bewertung und Minderung von Umgebungslärm. 

Die Mitgliedstaaten der EU haben gemäß Artikel 8 der EU-Umgebungslärmrichtlinie da-

für zu sorgen, dass die zuständigen Behörden die Lärmprobleme regeln und Lärmakti-

onspläne ausarbeiten. 

Dabei ist die Öffentlichkeit zu Vorschlägen der Aktionspläne zu hören bzw. soll sie die 

Möglichkeit bekommen, rechtzeitig und effektiv an der Ausarbeitung und Überprüfung 

der Lärmaktionspläne mitzuwirken. 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung soll die Lärmbelastung erfasst und in Lärmkarten 

dargestellt werden. Die Lärmkarten dienen der Information der Kommunen und der 

Öffentlichkeit. Auf Grundlage der Lärmkarten können - unter Beteiligung der Bürger –

Maßnahmen entwickelt werden, die dem Lärm entgegenwirken. Die Einbeziehung 

und Zusammenarbeit der relevanten Fachbehörden ist eine der Stärken der Lärmakti-

onsplanung (Managementansatz). Um die notwendige Beteiligung an Planungspro-

zessen sicherzustellen, sind die Träger öffentlicher Belange (TöB) in das öffentlich-recht-

liche Verfahren einzubinden. 

Die EU-Richtlinie hat nicht allein Gesundheitsgefährdung im Fokus, sondern auch Be-

lästigung. Es geht in Artikel 1 darum, „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästi-

gung durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“. 

Die geschätzte Anzahl der Betroffenen von Pegeln über 55 dB(A) im Zeitraum LDEN und 

Pegeln über 50 dB(A), optional 45 dB(A), im Zeitraum LNight sind zu erfassen. 
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Die Lärmaktionsplanung soll nicht nur Lärm mindern, sondern auch ruhige Gebiete 

schützen. Bei Ausweisung von „ruhigen Gebieten“ gelten diese als ein Abwägungskri-

terium, das behördenverbindlich bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen ist. Es 

soll dabei der Aspekt im Vordergrund stehen, wo und in welchem Umfang Flächen im 

kommunalen Gebiet benötig werden, um die Erholungsfunktion für die Bevölkerung 

sicherzustellen. 

Im Rahmen einer detaillierten, schalltechnischen Untersuchung sollen auf Basis der ak-

tuellen Lärmkartierung die Möglichkeiten der Lärmminderung diskutiert (Geschwindig-

keitsreduzierungen, Wechsel Fahrbahnbeläge, Schallschutzabschirmungen) und ein 

Lärmaktionsplan aufgestellt werden. Die erstellten Lärmkarten sowie Betroffenheits-

analysen bieten die Möglichkeit, offensichtliche lärmtechnische „Brennpunkte“ inner-

halb des Stadt-/Gemeindegebietes zu erkennen, diese hinsichtlich der „Dringlichkeit“ 

objektiv zu bewerten und ggf. darauf mit Schallschutzmaßnahmen gezielt zu reagie-

ren. 

Für die erkennbaren Lärmkonflikte können dann in Abhängigkeit von ihrer schalltech-

nischen Relevanz, d.h. insbesondere der Auswirkungen auf die betroffenen Anwohner, 

konkrete Maßnahmen erarbeitet werden bzw. bei bereits geplanten Maßnahmen de-

ren Wirksamkeit eingeschätzt bzw. überprüft werden. Die Vorschläge der Bürger aus 

der Öffentlichkeitsbeteiligung werden bei der Erarbeitung von Maßnahmen berück-

sichtigt. 

Für die Aktionsplanung zuständige Behörde ist die Stadt Staßfurt. Auf Grundlage der 

Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) und deren Überführung in nationales 

Recht (§§ 47 a-f BImSchG) sind in Sachsen-Anhalt die Städte und Gemeinden sowohl 

für die Lärmkartierung von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr (DTV 

8.200 Kfz/Tag) als auch die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes verpflichtet. Auf die 

Ergebnisse der strategischen Lärmkarten aufbauend erfolgt die Ausfertigung einer Ent-

wurfsfassung für einen Lärmaktionsplan. Das Ziel der Planung ist es, die Lärmsituation in 

der Stadt Staßfurt zu ermitteln und zu beurteilen sowie gegebenenfalls Strategien und 

Maßnahmen zur Lärmminderung beziehungsweise Vorkehrungen zum Schutz identifi-

zierter ruhiger Gebiete zu prüfen und festzulegen.  

 

2. Örtliche Gegebenheiten 
 

Die südlich der Landeshauptstadt Magdeburg liegende Stadt Staßfurt hat 24.293 Ein-

wohner (Stand 31.12.2023, Statistisches Bundesamt). Sie ist eines von 4 Mittelzentren im 

Salzlandkreis. Sie liegt an der Bode.  

Im östlichen Gemarkungsbereich befindet sich die Bundesautobahn BAB 14 von Nord 

nach Süd verlaufend, die BAB 36 verläuft südlich der Stadt Staßfurt von Ost nach West 

- außerhalb der Gemarkung. Die nächst gelegenen Anschlussstellen an der BAB 14 

sind bei Brumby (AS 8 Calbe) und Hohenerxleben (AS 9 Staßfurt), an der BAB 36 südlich 

von Neundorf sowie Rathmannsdorf. 
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Durch das Stadtgebiet verlaufen keine Bundesstraßen, aber diverse Landesstraßen (L 

50, L 63, L 70, L 71, L 72 und L 73).  

 

3. Grundlage - Umgebungslärmkartierung 
 

Datengrundlage der bundesweiten Straßenverkehrszählung (SVZ) des Bundes und der 

Länder ist die pandemiebedingt auf 2020 verschobene SVZ unter Verwendung der 

Daten SVZ 2015 mit Hochrechnung auf das Bezugsjahr 2019. 

Für die Stadt Staßfurt ergibt sich daraus die Lärmkartierungspflicht für 10,5 km (Auto-

bahn A 14, Hohenerxlebener Straße, Hecklinger Straße). Die Kartierungsergebnisse sind 

in den Strategischen Lärmkarten der 4. Runde gemäß Richtlinie 2002/49/EG jeweils für 

den Tag und für die Nacht dargestellt. 

Durch die Änderung der Berechnungsvorschrift wird nun eine europaweit einheitliche 

Berechnungsgrundlage verwendet, die erstmalig Zuschläge für Ampelkreuzungen und 

Kreisverkehre, differenzierte Zu- und Abschläge für unterschiedliche Fahrbahndeck-

schichten in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen und Änderungen in der 

Schallausbreitung berücksichtigt. Wegen der somit viel komplexeren Berechnung ist 

eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Lärmkartierung aus 2017 nicht mehr ge-

geben. 

Während in Auswertung der Lärmkartierung der 3. Stufe seinerzeit 0 Einwohner im 

Nachtzeitraum Lärmeinwirkungen über 55 dB(A) ausgesetzt waren, wurden nach der 

aktuellen Berechnungsmethode 200 Einwohner als betroffen erfasst. Betrachtet wer-

den jetzt auch mögliche gesundheitsschädliche Auswirkungen und Lärmkrankheiten. 

Unabhängig von der Anzahl der Betroffenen ist aufgrund eines Urteils des EuGHs nun-

mehr jede lärmkartierungspflichtige Stadt zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes auf 

der Grundlage der aktuellen Kartierungsergebnisse bis zum 18.07.2024 verpflichtet. 

Die Lärmkartierung der 4. Stufe an den Hauptverkehrsstraßen im Land Sachsen-Anhalt 

wurde durch Möhler + Partner Ingenieure AG, Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Lan-

desamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt im August 2022 erstellt. 

Zur Sicherstellung der Mitwirkungsmöglichkeit der Öffentlichkeit an der Ausarbeitung 

des Lärmaktionsplanes nach § 47 d Abs. 3 BImSchG wurde der Ergebnisbericht der 

Lärmkartierung für Staßfurt im Rahmen der 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 

Aufstellung eines Lärmaktionsplanes vom 08.01.2024 bis einschließlich 09.02.2024 (Aus-

legungsfrist) öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtlichen Mittei-

lungsblatt der Stadt Staßfurt, dem Salzlandboten, Nr. 532 vom 22.12. 2023. 

Innerhalb des Hoheitsbereichs der Stadt Staßfurt liegen folgende Hauptverkehrsstra-

ßen, die eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von mindestens 8.200 

Kfz/24h (3 Mio. Kfz/Jahr) aufweisen: 

Hauptverkehrsstraßen Gesamtlänge (in km) 

A 14, L 73 10,5 
Tabelle 1: Kartierungsumfang für die Stadt Staßfurt 
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Für eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise zur Ermittlung 

der Grundlagendaten wird an dieser Stelle auf den Abschlussbericht der Umgebungs-

lärmkartierung Stufe 4 an den Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt vom Septem-

ber 2022 verwiesen. 

Nachfolgend werden die Lärmkarten mit einem Ausschnitt der Stadt Staßfurt in den 

Lärmindizes LDEN und LNIGHT dargestellt. 

 

Abbildung 1: Ergebnis Lärmkartierung Pegelbereich LDEN  (Quelle: Ergebnisbericht der Umgebungslärm-

kartierung Stufe 4 an den Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Stadt Staßfurt) 
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Abbildung 2: Ergebnis Lärmkartierung Pegelbereich LNIGHT  (Quelle: Ergebnisbericht der Umgebungslärm-

kartierung Stufe 4 an den Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Stadt Staßfurt) 

Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen innerhalb der Isophonen-Bänder 

(gem. 34. BImSchV § 4. Abs. 4) 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über die geschätzte Zahl der Men-

schen, die in Gebieten Wohnen, die innerhalb der Isophonen-Bänder (gem. 34. BIm-

SchV § 4. Abs. 4) liegen, dargestellt: 

LDEN in dB(A) ab 55-59 ab 60-64 ab 65-69 ab 70-74 ab 75 

Anzahl Betroffener 

Straßenverkehr 
282  197 194 68 9 

Tabelle 2: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Tag-Abend-Zeitraum LDEN 
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LNIGHT in dB(A) ab 45-49 ab 50-54 ab 55-59 ab 60-64 ab 65-69 ab 70 

Anzahl Betroffener 

Straßenverkehr 
572  273 200 91 11 0 

Tabelle 3: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Nachtzeitraum LNIGHT 

 

Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über lärmbelastete Flächen sowie 

über die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Ge-

bieten, dargestellt: 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

Fläche/km² 17,52 4,06 0,74 

Wohnungen/ 

Anzahl 
228 125 4 

Schulgebäude/ 

Anzahl 
1 0 0 

Krankenhausge-

bäude/ Anzahl 
0 0 0 

Tabelle 4: Angaben über lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

 

Angaben über die geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswirkungen 

Die Angaben zur geschätzten Anzahl von Fällen ischämischer Herzkrankheiten (Erkran-

kungen der Herzkranzgefäße), starker Belästigung oder starker Schlafstörung aufgrund 

der Umgebungslärmbelastung in einem Gebiet sind aus epidemiologischen For-

schungsergebnissen abgeleitete statistische Größen, die nach den Vorgaben der 

Richtlinie (EU) 2020/367 berechnet werden. Die tatsächliche Anzahl realer Fälle in ei-

nem bestimmten Gebiet wird hierdurch nicht abgebildet. 

 
Fälle ischämischer 

Herzkrankheiten 

Fälle starker Belästi-

gung 

Fälle starker Schlaf-

störung 

Anzahl Betroffener 0 140 38 

Tabelle 5: Angaben über die geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswirkungen 

 

Von der Lärmkartierung betroffen sind im Stadtgebiet die BAB 14 und streckenweise 

die L 73 in der Kernstadt von Staßfurt auf einer Gesamtlänge von ca. 10,5 km. Es wurde 

eine geschätzte Anzahl von 750 Betroffenen mit LDEN über 55 dB(A) und von 575 Be-

troffenen mit LNIGHT über 50 dB(A) ermittelt, die sich in der Kernstadt Staßfurt und im 

Ortsteil Löbnitz befinden.  

Innerhalb dieser verbesserungsbedürftigen Situationen sind mit dem Lärmaktionsplan 

entsprechende Maßnahmen zu planen, die in den nächsten 5 Jahren und darüber 

hinaus umzusetzen sind.  
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4. In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesse-

rungsbedürftige Situationen sowie bestehende Lärmmaßnah-

men 
 

Bundesautobahn BAB 14  

Die direkt anliegenden Ortschaften wie Brumby, Glöthe, Üllnitz, Hohenerxleben und 

Löbnitz sind direkt vom Lärm betroffen, da es derzeit keine aktiven Lärmminderungs-

maßnahmen an der Autobahn wie Lärmschutzwände gibt. Auch eine Geschwindig-

keitsreduzierung ist für den Abschnitt von der Anschlussstelle 8 Calbe bis zur Anschluss-

stelle 9 Staßfurt nicht existent. 

Am stärksten ist der Ortsteil Löbnitz betroffen. Dieser Ortsteil hat ca. 220 Einwohner, zu-

mal der Anteil der über 80-Jährigen aufgrund des in der Ortschaft befindlichen Alten- 

und Pflegeheims mit 36,8 % entsprechend hoch ist. In den anderen Ortsteilen liegen 

laut der Lärmkartierung die Werte LNIGHT bei ab 45 bis 49 dB(A).  

Landesstraße 73 

Die Kernstadt Staßfurt ist auf Teilabschnitten der L 73 relevant. In dem Abschnitt der 

Hecklinger Straße vom westlichen Ortseingang bis zum Kreisverkehr an der Lehrter 

Straße sind nur wenige Wohnhäuser vorhanden. Hier sind die anliegenden Nutzungen 

eher von Einzelhandel, Sporteinrichtungen, Friedhof, Kleingärten und einer Freizeitan-

lage (Salzlandcenter) geprägt, so dass hier weniger Maßnahmen erforderlich sind. 

Der Abschnitt der Hohenerxlebener Straße vom östlichen Ortseingang bis zum Ab-

zweig der Schulstraße und die Schulstraße selbst bis zum Anschlusspunkt Bernburger 

Straße ist dagegen schon deutlich stärker von anliegenden Wohnhäusern betroffen. 

Mit dem Ausbau des 3. Bodeübergangs und dem Ausbau der Straße „Salzrinne“ (u.a. 

mit Lärmschutzwänden) wird der LKW-Verkehr über diesen Abschnitt geführt, so dass 

hier bereits seit Anfang der 2000er Jahre weniger Verkehrsaufkommen in dem Ab-

schnitt Schulstraße vorhanden ist.  

 

5. Geplante Lärmminderungsmaßnahmen  
Im „Handbuch für Lärmaktionspläne – Handlungsempfehlungen für eine lärmmin-

dernde Verkehrsplanung“ (Umweltbundesamt, 2015) werden die Grundlagen der EU-

Umgebungslärmrichtlinie erläutert und Hinweise zur Auswertung der Lärmkarten gege-

ben. Schwerpunkt dieser Publikation bilden die Maßnahmen gegen den Straßenver-

kehrslärm. Diese werden hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten und der Wirksam-

keit detailliert zusammengestellt und bewertet.  

Weiterhin werden die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung von Minderungsmaß-

nahmen beleuchtet. Mit den Hinweisen zur Mitwirkung der Öffentlichkeit sowie zur Be-

rücksichtigung des Schutzes ruhiger Gebiete liegen den zuständigen Behörden damit 

umfangreiche Informationen für eine erfolgreiche Lärmaktionsplanung vor.  
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5.1 Bauleitplanung 
Im Handbuch werden u.a. Empfehlungen für städtebauliche Maßnahmen gegeben. 

§ 1 Baugesetzbuch (BauGB) fordert den Schutz der Umwelt und der Menschen. Dies 

ist ein wesentlicher Abwägungsbelang. Somit kommt den Lärmaktionsplänen eine 

konkrete Bedeutung in der Bauleitplanung zu. Der Lärmminderungsplan zeigt mögli-

che Maßnahmen zu Konfliktlösungen auf. Durchführbare Darstellungen und Festset-

zungen für die Lärmminderung in den Bauleitplänen ergeben sich aus den §§ 5 und 9 

BauGB und aus der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan (FNP) wird die Art der Nutzung, die sich aus der beabsichtig-

ten städtebaulichen Entwicklung ergibt, in den Grundzügen dargestellt. Bebauungs-

pläne sind aus dem FNP zu entwickeln. Der FNP kann gemäß § 5 Abs. 2 BauGB fol-

gende Darstellungen enthalten, die für Lärmaktionspläne von Belang sind: 

 Bauflächen oder Baugebiete nach der Art ihrer Nutzung unter Berücksichtigung 

ihrer Störempfindlichkeit (auf eine im Bebauungsplan vorzunehmende Gliede-

rung von Baugebieten oder einen Ausschluss von Nutzungen gemäß § 1 Abs. 4 

bis 9 BauNVO kann hingewiesen werden), 

 Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge, 

 Flächen für die Land- und Forstwirtschaft sowie Grünflächen (auch als Ab-

standszonen zur Lärmquelle), 

 Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz ge-

gen schädliche Umwelteinwirkungen 

Für die betreffenden Bereiche liegen Flächennutzungspläne der ehemaligen Gemein-

den Staßfurt (1994), Brumby (1992), Löbnitz (1992) und Glöthe (1994) vor.  

Im FNP der Kernstadt Staßfurt wurden die Straßen für den überregionalen und regiona-

len sowie den innerörtlichen Verkehr dargestellt. Dabei wurden die Hohenerxlebener, 

die Förderstedter, die Hecklinger, die Löderburger und die Bernburger Straße sowie die 

Salzrinne als solche farblich hervorgehoben. Die Schulstraße (L 73) blieb dagegen als 

untergeordnete innerörtliche Straße innerhalb der Gemischten Baufläche unerwähnt. 

Die den Straßen umgebenen Gebiete wurden entsprechend der vorherrschenden 

Nutzung dargestellt.  

In dem FNP der Gemeinde Brumby war die Trasse der Bundesautobahn bereits abge-

bildet. Auch Freihaltetrassen für Ortsumgehungen nördlich und südlich der Ortslage 

waren bereits festgelegt.  

In dem FNP der Gemeinde Glöthe wurde die geplante Trasse der BAB A 14 ebenfalls 

dargestellt.  

Aktuell wird seit 2020 der FNP für die Gesamtgemeinde neu aufgestellt. Im Entwurf des 

FNP (Stand 2024) wurden ebenfalls die anliegenden Gebiete entsprechend der vor-

herrschenden Nutzung dargestellt. Nachbarschaften von durch Umweltbeeinträchti-

gungen belasteten Gebieten und unbelasteten Gebieten wurden in Abstimmung mit 
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den Behörden als bestehende Gebiete dargestellt, obwohl man sich der Nutzungs-

konflikte bewusst ist. Bei potentiellen, das heißt neuen Bauflächen wurden Auswirkun-

gen auf Nachbarschaften näher im Umweltbericht untersucht.  

Besondere Festlegungen bezüglich von durch Verkehrslärm belasteten Gebieten wur-

den allerdings nicht getroffen. 

Bebauungspläne 

Auch in Bebauungsplänen kommen nach § 9 Abs. 1 BauGB zum Lärmschutz diverse 

Festsetzungen in Betracht: Gliederung der Baugebiete nach der Art der zulässigen Nut-

zung, Zeitbeschränkungen für störende Nutzungen, von der Bebauung freizuhaltende 

Schutzflächen (z.B. Grünflächen), Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 

(z.B. Lärmschutzwälle oder –wände und Schutzpflanzungen) an Verkehrswegen, „ak-

tive“ Lärmminderungsmaßnahmen an der Quelle sowie „passive“ Lärmschutzmaßnah-

men bei den betroffenen Nutzern.  

Entlang der betreffenden Verkehrswege wurden bisher nur vereinzelt Bebauungspläne 

aufgestellt, so der Bebauungsplan Nr. 41/2002 „Einkaufs- und Gewerbezentrum Heck-

linger Straße“) oder der Bebauungsplan Nr. 25/93 „Leopoldshall-Mitte, Salzrinne“. Wäh-

rend im Bebauungsplan an der Hecklinger Straße keine Bevölkerung betroffen ist, wur-

den im Geltungsbereich entlang der Planstraße „Salzrinne“ drei hochabsorbierende 

begrünte Lärmschutzwände festgesetzt und nach Rechtskraft umgesetzt, um die Be-

einträchtigungen der anliegenden Wohnbevölkerung aber auch der Gemeinbedarfs-

einrichtungen (Grundschule) zu minimieren.  

 

5.2 Kurzfristig geplante Maßnahmen  
 

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an der L 73 

Schwerpunkt der Maßnahmen in der Kernstadt Staßfurt ist die Hohenerxlebener Straße. 

Insbesondere der Abschnitt der L 73 von der Kreuzung L 73-Salzrinne in Richtung Bahn-

hof (Hohenerxlebener Straße) soll perspektivisch verkehrsberuhigt ausgebaut werden 

(inkl. Fahrradweg). Bereits im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Staßfurt 2035+ 

(Stand 2023) wurde die Maßnahme M 13 „Entwicklung der Hohenerxlebener Straße 

durch Steigerung der Aufenthaltsqualität, Parkplätze und Entwicklung von Grünflä-

chen“ benannt. Mit der Umsetzung in den kommenden Jahren soll das Verkehrsauf-

kommen, insbesondere LKW und PKW, in diesem Bereich deutlich reduziert und für 

Fahrradverkehr erhöht werden.  

5.3 Langfristig geplante Maßnahmen 
 

Landesstraße 73 

Mit der Abstufung der Schulstraße und dem Abschnitt der Hohenerxlebener Straße von 

der Salzrinne bis zur Schulstraße zur Kommunalstraße und der Benennung der Salzrinne 
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zwischen Hohenerxlebener Straße und Bernburger Straße zur Landesstraße liegt der 

Abschnitt der Hohenerxlebener Straße ab der Kreuzung Salzrinne in Richtung Bahnhof 

mehr in städtischer Verantwortung und ist einer kurz- bis mittelfristigen Umgestaltung 

zugänglich. Nach der Umgestaltung können durch eigene Zählungen des täglichen 

Verkehrsaufkommens die Wirkungen der Maßnahmen evaluiert werden.  Allein durch 

die neue Verkehrsführung der L 73 werden weniger Einwohner betroffen sein, da der 

südliche Abschnitt der Salzrinne weniger Anwohner hat und zudem bereits Lärmschutz-

wände vorhanden sind.  

In den übrigen Abschnitten ist dies etwa schwieriger, weil hier gewährleistet werden 

muss, den örtlichen Verkehr fließend durch die Stadt zu leiten. Es wird zunächst davon 

ausgegangen, dass durch die Erhöhung des Anteils an E-Autos in den kommen Jahren 

der Lärm in den Straßen reduziert wird. 

Nichtsdestotrotz werden die Abstimmungen mit dem zuständigen Straßenbaulastträ-

ger in den nächsten Jahren dahingehend geführt werden, die Hohenerxlebener 

Straße auch in dem Bereich vom Ortseingang bis zur Kreuzung Salzrinne derart zu ge-

stalten, dass Lärmminderungen erzielt werden können. So stehen Maßnahmen am 

Straßenbelag, eine eventuelle Geschwindigkeitsreduzierung oder eine entspre-

chende Gestaltung am Ortseingang zur Entscheidung. Lärmschutzwände werden so-

wohl aus Platzgründen als auch aus städtebauliche gestalterischen Gründen nicht be-

fürwortet. 

Bundesautobahn BAB 14  

An der Bundesautobahn BAB 14 wurden zum damaligen Zeitpunkt keine aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen trotz der unmittelbaren Nähe zu den Ortsteilen Löbnitz, Üllnitz und 

Glöthe errichtet. In der Stellungnahme der Autobahn GmbH vom 21.05.2024 wurde 

erwähnt, dass im damaligen Planfeststellungsverfahren (1997) auch schalltechnische 

Untersuchungen, in welchen die Belange des Lärmschutzes auf Grundlage der gelten-

den gesetzlichen Bestimmungen an öffentlichen Straßen betrachtet wurden, vorge-

nommen wurden. Die Berechnungsergebnisse haben damals keine Überschreitungen 

der Grenzwerte der 16. BImSchV in Brumby, Üllnitz und Glöthe ergeben.   

Zur Kompensation von Grenzwertüberschreitungen im Bereich Löbnitz wurden eine 

lärmmindernde Fahrbahndeckschicht mit einer Minderung von 2 dB(A) und passive 

Lärmschutzmaßnahmen für die betroffenen Gebäude in Löbnitz planfestgestellt und 

umgesetzt.  

In den aktuellen Lärmkarten wurden dennoch Grenzwertüberschreitungen insbeson-

dere im Ortsteil Löbnitz festgestellt. Die sich aus den verursachenden Immissionen er-

gebenen Lärmprobleme würden sich durch die Errichtung von geeigneten Lärm-

schutzwänden beheben lassen. In der Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bun-

des vom 21.05.2024 wurde deutlich klargestellt, dass der „… Vorschlag zur Errichtung 

von Lärmschutzwänden zum Schutz der Ortschaften Löbntz, Brumby, Glöthe und Üllnitz 

… nach der aktuell gültigen Datengrundlage und den bestandskräftigen Planfeststel-

lungen … weder kurzfristig noch langfristig umsetzbar…“ sind. „…Seitens der Autobahn 

GmbH des Bundes sind keine zusätzlichen Lärmminderungsmaßnahmen an der BAB A 
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14, die über den Umfang der planfestgestellten Schutzmaßnahmen hinausgehen, vor-

gesehen. Dafür besteht keine Rechts- und Finanzierungsgrundlage.“  

 

5.4 Ruhige Gebiete   
Als bedeutender Faktor der Lebensqualität im unmittelbaren Wohnumfeld, als Rück-

zugsmöglichkeit im urbanen Raum, als wichtiges Merkmal eines Natur- und Erholungs-

raumes suchen die Menschen im Ausgleich zum lärmbelasteten Alltag Gebiete mit 

einer besonders hohen Ruhe. Als ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige 

Gebiete in Frage, die keinen anthropogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- 

und Gewerbe- oder Freizeitlärm) ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch 

die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete.  

Grundsätzlich können sich alle Flächen, die der Erholung dienen (Parks, Grünflächen, 

geschützte Bereiche nach Naturschutzrecht usw.), für die Auswahl als ruhiges Gebiet 

eignen. Darüber hinaus können aber auch städtisch geprägte Räume als Erholungs-

raum in Frage kommen, wenn sie ausreichende (Aufenthalts-)Qualitäten aufweisen 

und ein „zur Ruhe kommen“ erlauben bzw. tatsächlich als „Lärmrückzugsraum“ ge-

nutzt werden. 

Die Ausweisung und der Schutz ruhiger Gebiete durch die Lärmaktionsplanung kann 

hierbei eine bedeutende Rolle einnehmen und auch dazu beitragen, Umweltgerech-

tigkeitsaspekte stärker in Planungen zu berücksichtigen.  

In Lärmaktionsplänen festgelegte ruhige Gebiete sind als planungsrechtliche Festle-

gungen von anderen zuständigen Planungsträgern bei deren Planungen zu berück-

sichtigen (§ 47d Absatz 6 BImSchG i. V. m. § 47 Absatz 6 Satz 2 BImSchG). Die Festle-

gungen des Lärmaktionsplans zum Schutz ruhiger Gebiete sind dabei in deren Abwä-

gung einzustellen. Ein strikt zu beachtendes Verschlechterungsverbot folgt daraus 

nicht (obwohl sie vor der Zunahme von Lärm zu schützen sind). Sie können bspw. durch 

Belange des Luft- oder Straßenverkehrs überwunden werden. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind Darstellungen von Plänen des Immissions-

schutzrechtes nach § 1 Absatz 6 Nr. 7g Baugesetzbuch (BauGB) zu berücksichtigen, so 

auch die Festsetzung ruhiger Gebiete. Im Außenbereich können im Einzelfall ruhige 

Gebiete der Zulassung von nicht privilegierten Vorhaben nach § 35 Absatz 3 Nr. 2 

BauGB entgegenstehen. 

Ruhige Gebiete werden von der Stadt Staßfurt im Lärmaktionsplan nicht festgelegt. In 

der Stadt Staßfurt existieren keine flächendeckenden Lärmkarten, um einschätzen zu 

können, wo der Ausgleich zu Lärmbelastungen geschaffen werden muss.  Eine Festle-

gung derartiger ruhiger Gebiete ist zudem auch abhängig von der Umsetzung der 

geplanten Lärmminderungsmaßnahmen.  
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6. Ablauf der Lärmaktionsplanung 
 

Es existieren keine detaillierten Vorschriften zum verfahrensmäßigen Ablauf. Nach den 

LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-

schutz (LAI) ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz der Bundesrepublik 

Deutschland) können zur Orientierung grundsätzlich die etablierten Verfahrensschritte 

der Bauleitplanung herangezogen werden. Über die Ausgestaltung des Verfahrens ist 

im Einzelfall zu entscheiden, da unterschiedliche Lärmbelastungen, die Größe und 

Struktur der Städte/Gemeinden, die örtlichen Rahmenbedingungen und die Planungs-

strukturen in den Städten/Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Ein unverhältnismäßig 

hoher Aufwand sollte vermieden werden. 

Der Lärmaktionsplan wird auf der Internetseite der Stadt Staßfurt unter 

https://www.stassfurt.de/de/klimaschutz-und-umwelt.html 

veröffentlicht und in den Diensträumen des Fachdienstes 61 Planung, Umwelt und Lie-

genschaften zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten.  

 

am 22.12. 2023 

 

vom 08.01.2024 bis einschl. 09.02.2024 

keine Stellungnahmen eingegangen 

 

 

 

 

am 03.05. 2023 

     

vom 06.05.2024 bis einschl. 31.05.2024 

      

am 20.06.2024 

 

 

 

      

am 26.06.2024 (Bekanntmachung) 

      

am 15.07.2024 (geändert nach Be-

schluss) 

 

Abbildung 3: schematischer Ablauf zur Erstellung des Lärmaktionsplanes (Empfehlung LAI-Hinweise) mit 

Angabe zu den Terminen in Staßfurt 

  

https://www.stassfurt.de/de/klimaschutz-und-umwelt.html
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Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bedeutsam ist die gesetzlich vorgeschriebene Information und Beteiligung der Öffent-

lichkeit. Insbesondere Betroffene sollen die Möglichkeit erhalten, über die Planung in-

formiert zu werden und aktiv an Lösungen bzw. Ideenentwicklungen zur Lärmminde-

rung mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind im Lärmaktionsplan zu berück-

sichtigen. 

Der Öffentlichkeit ist nach den LAI-Hinweisen hierbei zumindest ein Rederecht bei den 

Beratungen des Lärmaktionsplans in gemeindlichen Gremien einzuräumen, um den 

Anforderungen des § 47d, Absatz 3 BImSchG zu genügen. 

In der Regel ist eine zweistufige Beteiligung der Öffentlichkeit mit jeweils ortsüblicher 

Bekanntmachung erforderlich.  

 

Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 1: 

o Unterrichtung der Bevölkerung über die Ergebnisse der Lärmkartierung. 

o Unterrichtung über die Erforderlichkeit der Planaufstellung bzw. -überprüfung. 

o Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. 

o Ermöglichung, dass Bürger eigene Vorschläge einbringen bzw. aktiv und effek-

tiv mitwirken. 

Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 2: 

o nach ortsüblicher Bekanntmachung des Entwurfes und Auslegung der Doku-

mente, wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Fristen sollten den in 

anderen Verfahren üblichen Fristen angeglichen werden (vier Wochen Ausle-

gung). 

o fristgemäß eingegangene Stellungnahmen werden von der zuständigen Be-

hörde bei der Entscheidung über die Annahme des Lärmaktionsplanes berück-

sichtigt. 

Elektronische Beteiligungsverfahren (E-Partizipation) bieten nach den LAI-Hinweisen im 

Vergleich zu den klassischen Verfahren erweiterte Möglichkeiten. Sie haben den Vor-

teil, dass man in relativ kurzer Zeit und mit geringem Ressourcenaufwand viele Bürge-

rinnen und Bürger einbinden und damit eine hohe Beteiligungsqualität erzielen kann. 

TöB-Beteiligung 

Zum Entwurf soll formell die Stellungnahme der beteiligten Behörden und Träger öffent-

licher Belange eingeholt werden (Phase 2). Die Stellungnahmen sind in die Abwägung 

einzustellen. 

Beteiligung politischer Gremien 

Gemäß § 47d BImSchG sind die Städte/Gemeinden oder die nach Landesrecht zu-

ständigen Behörden verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Sowohl die Aufstel-

lung als auch die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen bedürfen des Einsatzes von 
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Haushaltsmitteln, so dass eine frühzeitige Information und Einbindung politischer Gre-

mien notwendig ist. 

Im Unterschied etwa zum Bebauungsplan, der gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung 

zu beschließen ist, fehlt es an einer vergleichbaren gesetzlichen Regelung für Lärmak-

tionspläne. Mangels einer derartigen gesetzlich angeordneten Rechtsförmlichkeit sind 

Lärmaktionspläne deshalb weder als Satzung noch als Rechtsverordnung zu beschlie-

ßen. Vermehrt werden Lärmaktionspläne als Verwaltungsvorschrift ähnelnd angese-

hen. Aufgrund ihrer normähnlichen Wirkung lassen sie sich jedoch insbesondere mit 

Flächennutzungsplänen vergleichen. 

 

7. Dokumentation der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

7.1 Öffentlichkeitsbeteiligung (1. Phase)  
Zur Sicherstellung der Mitwirkungsmöglichkeit der Öffentlichkeit an der Ausarbeitung 

des Lärmaktionsplanes nach § 47 d Abs. 3 BImSchG wurde der Ergebnisbericht der 

Lärmkartierung für Staßfurt im Rahmen der 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 

Aufstellung eines Lärmaktionsplanes vom 08.01.2024 bis einschließlich 09.02.2024 (Aus-

legungsfrist) öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtlichen Mittei-

lungsblatt der Stadt Staßfurt, dem Salzlandboten, Nr. 532 vom 22.12. 2023. 

Stellungnahmen sind nicht eingegangen. 

7.2 Öffentlichkeitsbeteiligung (2. Phase)  
Nach Erarbeitung des Lärmaktionsplans und seines Berichtes erfolgte im Rahmen der 

2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung die Veröffentlichung der Unterlagen im Internet 

vom 06.05.2024 bis einschließlich 31.05.2024 (Auslegungsfrist) – zusätzlich wurden die 

Unterlagen in den Diensträumen des Fachdienstes 61 Planung, Umwelt und Liegen-

schaften zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die Bekanntmachung erfolgte im 

Amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Staßfurt, dem Salzlandboten, Nr. 544 vom 03.05. 

2024. 

Stellungnahmen sind nicht eingegangen. 
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7.3 TöB-Beteiligung  
Mit E-Mail vom 03.05.2024 wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange über die Veröffentlichung des Entwurfes des Lärmaktionsplanes in-

formiert und gebeten, eine Stellungnahme bis zum 31.05.2024 abzugeben.  

lfd. Nr. Behörde Stellungnahme 

vom  

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung des Landes 

Sachsen-Anhalt 

17.05.2024 

2 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 22.50.2024 

23.05.2024 

29.05.2024 

3 Salzlandkreis 31.05.2024 

4 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbe-

reich West 

 

5 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

6 Fernstraßen-Bundesamt  

7 Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost 21.05.2024 

 

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales als oberste Landesentwicklungsbehörde 

stellte in seiner Stellungnahme vom 17.05.2024 fest, dass gemäß § 47d Abs. 6 i.V.m. § 

47 Abs. 3 Satz 2 BImSchG bei der Aufstellung der Lärmaktionspläne die Ziele der Raum-

ordnung zu beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord-

nung zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis wurde erklärt, dass die geplanten Maßnah-

men im Entwurf des Lärmaktionsplans nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbean-

spruchend und raumbeeinflussend sind.   

Der Salzlandkreis als untere Landesentwicklungsbehörde gab in seiner Stellungnahme 

vom 31.05.2024 den Hinweis, dass gemäß „Handbuch Lärmaktionspläne – Handlungs-

empfehlungen für eine lärmmindernde Verkehrsplanung“ (Umweltbundesamt, 2015) 

städtebauliche Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung ggf. zur Umsetzung der 

Lärmaktionsplanung berücksichtigt werden sollten. In den vorgelegten Unterlagen 

würden keine Ausführungen zum Verhältnis eventueller planungsrechtlicher Festlegun-

gen des Lärmaktionsplans zu anderen Planungen (z.B. Bauleitplanung) durch die Kom-

mune gemacht. Es wird deshalb empfohlen, den Lärmaktionsplan diesbezüglich zu 

ergänzen und insbesondere in Bezug auf Bauleitplanung konkrete geeignete städte-

bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung aufzuzeigen, die dann durch die Ge-

meinde im Rahmen verbindlicher Bauleitplanungen festgesetzt bzw. umgesetzt wer-

den können. Der Bericht zum Lärmaktionsplan wurde daraufhin um das Kapitel  

„5.1 Bauleitplanung“ (Flächennutzungsplanung) ergänzt. Im Bereich der betroffenen 

Verkehrsadern sind keine verbindlichen Bauleitplanungen existent. 

Der Fachdienst Gesundheit des Salzlandkreises forderte, dass aktiven Schallschutz-

maßnahmen unbedingter Vorrang einzuräumen ist. Nur in Ausnahmefällen sollten für 

die Einhaltung vorgeschriebener Lärmpegelwerte passive Schallschutzmaßnahmen 
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ergänzend zur Hilfe genommen werden dürfen. Dass direkt an der BAB 14 anliegenden 

Ortschaften aktive Schallschutzmaßnahmen angestrebt werden, wird ausdrücklich 

begrüßt – vor allem in Löbnitz, da sich hier ein Alten- und Pflegeheim befindet. Auch 

die geplanten verkehrsberuhigenden Maßnahmen für den Verkehr an der L 73 fanden 

Zustimmung.  

Die untere Immissionsschutzbehörde des Salzlandkreises forderte für die betreffenden 

Abschnitte entsprechende Lärmindizes von Lden= <53 dB(A) und Lnight = < 45 dB(A), 

ohne allerdings die vorgeschlagenen Maßnahmen zu bewerten bzw. Vorschläge zu 

machen.  

Die Autobahn GmbH des Bundes nahm als Straßenbaulastträgerin der BAB A 14 am 

21.05.2024 insofern Stellung, dass der Hinweis gegeben wurde, dass kommunale Lärm-

aktionspläne keine eigenständige Rechtsgrundlage bilden, um die dort verankerten 

Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Als Voraussetzung für die Umsetzung und die 

Übernahme der Maßnahmenkosten durch den Straßenbaulastträger gab die Auto-

bahn GmbH an, dass sie nach dem geltenden Fachrecht zulässig und rechtsfehlerfrei 

in den Lärmaktionsplan aufgenommen wurden. Des Weiterhin gab sie zu Bedenken, 

dass ein rechtlicher Anspruch auf Lärmschutz für Betroffene von Straßenverkehrslärm 

nur beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße besteht. 

„…Lärmvorsorgeansprüche der benachbarten Ortslagen zur Stadt Staßfurt wurden 

demnach im Zuge der durchgeführten Planfeststellungsverfahren für den Neubau der 

BAB A 14 untersucht. … Diese Beschlüsse [der Planfeststellungsverfahren AS Schö-

nebeck – AS Calbe und AS Staßfurt – AS Calbe, 1997] sind bestandskräftig und unan-

fechtbar. … Seitens der Autobahn GmbH des Bundes sind keine zusätzlichen Lärmmin-

derungsmaßnahmen an der BAB A 14, die über den Umfang der planfestgestellten 

Schutzmaßnahmen hinausgehen, vorgesehen. Dafür besteht keine Rechts- und Finan-

zierungsgrundlage.“ Der Inhalt wurde in dem Abschnitt 6.2 Langfristige Maßnahmen 

entsprechend wiedergegeben und bewertet. 

7.4 Beteiligung politischer Gremien des Stadtrates 
Änderung nach Beschlussfassung: 

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.06.2024 den Lärmaktionsplan be-

schlossen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt „Salz-

landbote“ Nr. 549 am 26.06.2024 trat der Lärmaktionsplan in Kraft 

 

Anlagen: 

1. Lärmaktionsplan 

2. Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung 1. Phase 

3. Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung 2. Phase 

4. Stellungnahmen der Behörden 

5. Bekanntmachung Rechtskraft 
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Anlage 2.: Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung 1. Phase 
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Anlage 3.: Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung 2. Phase 
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Anlage 4.: Stellungnahmen der Behörden 
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Anlage 5.: Bekanntmachung Rechtskraft 

  



Anlagen zum Bericht zum Lärmaktionsplan der Stadt Staßfurt 

  Seite 47 von 48 

 



Anlagen zum Bericht zum Lärmaktionsplan der Stadt Staßfurt 

  Seite 48 von 48 

 


